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Beerdigungen
Niklowitz, Gisela Gertraud 
Marie Elisabeth Hanna

von Meilen ZH, wohnhaft 
gewesen in Meilen, Platten­
strasse 62. Geboren am 1. 
Februar 1936, gestorben am 
11. Februar 2026.

Privater Gestaltungsplan
«Seeterrasse»
Bekanntmachung der kommunalen Festsetzung und 
der kantonalen Genehmigung

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Meilen haben an der  
Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2025 folgende Beschlüsse 
gefasst: 

1.	Dem privaten Gestaltungsplan «Seeterrasse», bestehend 
aus dem Situationsplan 1:500 und den Bestimmungen, wird  
zugestimmt.

2.	Die Zustimmung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Ge­
meindeversammlung Meilen sowohl dem Teilerschliessungs­
plan «Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen» als auch dem städte­
baulichen Vertrag zustimmt und dass die Stimmbevölkerung 
der Gemeinde Herrliberg einen Kostenbeitrag von 5,49 Mio. 
Franken beschliesst.

3.	Der erläuternde Bericht gemäss Art. 47 RPV vom 14. März 
2025 und der Bericht zu den Einwendungen, zur Anhörung 
und kantonalen Vorprüfung gemäss § 7 PBG vom 14. März 
2025 zum privaten Gestaltungsplan «Seeterrasse» werden zur 
Kenntnis genommen.

Die Baudirektion des Kantons Zürich hat mit Verfügung Nr. 
0328/25 vom 5. Februar 2026 die Festsetzung des privaten Ge­
staltungsplans «Seeterrasse» genehmigt.

Die Unterlagen liegen ab dem Publikationsdatum während 30 
Tagen zu den ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsicht auf der 
Gemeindeverwaltung im Bauamt, Bahnhofstrasse 35, 8706 Mei­
len, auf (§ 5 Abs. 3 PBG).

Gegen den Festsetzungsbeschluss der Gemeindeversammlung 
sowie gegen den Genehmigungsentscheid der Baudirektion 
kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
schriftlich Rekurs beim Baurekursgericht erhoben werden (§§ 
329 ff. PBG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit 
möglich, beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angeru­
fenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie 
möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts 
sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterlie­
gende Partei zu tragen.

Gemeinde Meilen

Die Entwicklung des Seeufers am 
Horn in Feldmeilen ist seit Langem 
ein Anliegen der Gemeinde Meilen.
Mit dem Erwerb eines Seegrundstücks 
westlich des Horns für Fr. 530'000.– 
verfolgt der Gemeinderat das Ziel, die 
Ufergestaltung auch künftig aktiv wei-
terzuentwickeln. Die erworbene Par-
zelle grenzt an eine gemeindeeigene 
Liegenschaft an der Seestrasse und 

umfasst 335 m² Land sowie eine über 
das Grundstück erschlossene Hafen-
anlage mit 14 Bootsplätzen. 
Die Gemeindeverwaltung übernimmt 
künftig den Betrieb dieser kleinen Ha-
fenanlage. Durch den Kauf eröffnen 
sich zudem ortsbauliche und freiraum-
planerische Möglichkeiten für die Ge-
staltung des Seeufers und die Weiter-
entwicklung des Horn-Areals.

Erwerb Seegrundstück 
beim Horn

Wenn Superheldinnen, Piraten und 
Panzerknacker durch Meilens Stras-
sen ziehen und sich am Abend ge-
schmückte Wagen, Guggen und ver-
kleidete Gruppen am Umzug prä- 
sentieren, ist wieder Fasnacht. Am 
28. Februar dreht sich alles um Kos-
tüme, Konfetti und Unterhaltung pur.
Los geht’s bereits am Samstagmorgen: 
von 10.30 bis 15.10 Uhr können sich 
Kinder in der Drogerie Roth für 10 bis 
20 Franken schminken lassen – eine 
Voranmeldung ist nicht nötig, allen-
falls ist aber mit kurzen Wartezeiten 
zu rechnen. Ab 14.30 Uhr werden 
beim Fotobooth der Gemeinde Meilen 
Erinnerungsfotos geknipst, bevor sich 
die Kinderschar, die sich auf dem un-
teren Dorfplatz versammelt, ange-
führt von der Meilemer Not-Gugge 
pünktlich um 15.15 Uhr in Bewegung 
setzt und via Marktgasse, Dorfstrasse, 
Kirchgasse, Schulhaus- und Bahnhof-
strasse auf den unteren Dorfplatz zu-
rückkehrt. 
Wer möchte, darf auch dieses Jahr im 
geschmückten Anhänger mitfahren, 
der von einem Traktor gezogen wird. 
Eine zweite Gugge, die Horgener Gugge-
Frizze, sorgt dafür, dass auch die hin-
tersten «Bööggli» die Strecke mit Mu-
sikbegleitung absolvieren und durch 
die Meilemer Strassen tanzen können. 
Nach dem Umzug verweilt man beim 
gemeinsamen Zvieri. Es gibt auf dem 
Dorfplatz Brötli, Wienerli, Tee (ge-
sponsert vom «Löwen») und Fas-
nachtschüechli (offeriert von der De-
lica), verteilt von fleissigen Helfern in 
Bienli-Kostümen. Eine besondere At-
traktion vor und nach dem Kinder-
umzug ist die Gummibärli-Schleu-
der, die bereits im vergangenen Jahr 
viel Freude bereitet hat. Schon fast 
zum Inventar gehören die farbenfro-
hen «Oberländer Wöschwyber», die 
nicht nur am Kinderumzug, sondern 
auch beim abendlichen Dämme-
rungsumzug mit am Start sind.

«Uufwärme» mit den 
Lokalmatadoren
Im Anschluss an den Kinderumzug, 
nämlich um 16.16 Uhr, heizen die Lo-
kalmatadoren «Bregy & Friends» den 
Fasnachtsfans im Festzelt auf dem 
unteren Dorfplatz kräftig ein und lan-
cieren die grosse Fete so richtig. Auf 
dem Festgelände kann man sich auch 
verpflegen, vom Grill gibt es Würste 
und Hamburger, dazu kommt ein 
Stand mit Militärkäseschnitten. An 
der Bar gibt es coole Drinks. 
Der grosse Dämmerungsumzug mit 
rund 25 Nummern, davon sieben Gug-
gen, startet um 18.18 Uhr und führt 
über die Dorfstrasse. Gestartet wird an 
der Ecke Kirchgasse/Dorfstrasse. Wie 
es die Tradition will, sorgt der Schuss 
aus der Fötzeli-Kanone für den offizi-
ellen Beginn. Der Umzug endet auf der 
Höhe Bahnhofstrasse. 
Entlang der Strecke sorgen Getränke- 
und Essensstände für das leibliche 
Wohl: Der erste Getränkestand befin-
det sich auf der Höhe der Post, der 
zweite beim Gemeindehaus, Würste 
und Hamburger vom Grill gibt es 
ebenfalls vor dem Gemeindehaus. 

Maskenball mit Prämierung
Zum Ende des Umzugs geben die Hor-
gener Frizze auf der Dorfplatztreppe 
ein Platzkonzert, bevor es dann naht-
los um 19.19 Uhr im Festzelt mit dem 
Maskenball weitergeht. Alle weiteren 

Guggen geben sich während des Mas-
kenballs ebenfalls die Ehre und spie-
len um 20.15 Uhr (Goldsprenger), 
21.00 Uhr (Froschfäger), 22.00 Uhr 
(Robehuuse), 23.00 Uhr (Glunggepho-
niker) und 00.00 Uhr (Notefurzer) im 
Festzelt, die Guggenmusik Spectaculus 
um 21.30 Uhr auf der Dorfplatztreppe. 
Gefeiert werden darf bis 2.00 Uhr.
In diesem Jahr lohnt es sich beson-
ders, eine tolle Verkleidung zu haben 
– die beste Gruppen- und Einzelmas-
kierung wird nach einem Jahr Pause 
wieder prämiert. 

Die Fasnacht unterstützen
Wer sich für Kinderanlässe in der Ge-
meinde engagieren möchte, kann ger-
ne die freiwilligen Helfer des Treff-
punkt Meilen in den Bienlikostümen 
ansprechen. Wer die Fasnacht als Gön-
ner unterstützen will (ab 40 Franken 
ist man dabei), kann das via Website 
www.soihundscheibe.ch/sponsoring 
tun. 10 Franken können in Form eines 
Söihunds-Cheibe-Talers im Festzelt 
oder am Grill als Guthaben eingelöst 
werden. 

Fasnacht in Meilen, Samstag, 28. 
Februar, 15.15 Uhr Kinderumzug, 
16.16 Uhr «Ufwärme» mit Bregy & 
Friends, 18.18 Uhr Dämmerungs-
umzug, 19.19 Uhr Fasnachtsparty.

/ fho

Ein Samstag im Zeichen 
der Fasnacht
Am 28. Februar im Dorfzentrum

Der Dämmerungsumzug startet mit einem Schuss aus der Fötzeli-Kanone.
� Foto: MAZ Archiv

Lea Lutz-Knobel

Wir wählen

in den Gemeinderat,

weil sie Herausforderungen fundiert und
mit Elan anpackt. Zukunftsorientiert
wird sie im Team des Gemeinderats
nachhaltige Lösungen finden und aktiv
mitgestalten.
Claudia & Guy de Morsier

Da sich unsere Kirchgemeindeverwalterin einer neuen Aufgabe 
stellen wird, suchen wir per 1. April 2026 oder nach Vereinbarung 
eine oder einen 

Kirchgemeindeschreiber/-in
mit einem Pensum von 80 – 100% 
Die Aufgaben und Anforderungen finden Sie auf
www.ref-meilen.ch/offenestellen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis 10. März 2026 an: 
Heinz Bösch, Kirchenpfleger, Ressort Personelles/
Kommunikation, heinz.boesch@ref-meilen.ch


